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[1659 ? ] A

NOTIZEN [VOM LANDSCHREIBER DER FREIEN ÄMTER, BEAT JAKOB I . ZUR¬
LAUBEN, ZU SEINEM PRÄEMINENZSTREIT MIT DER STADT
BREMGARTEN]

"D. Was gstalten die vohn Brembgarten die hochoberkheitliche Ambtleüt
[der in den Freien Aemtern reg . Orte ] respectieren ist hernach zu
sehen.

[1 . ] Aller ohrten undt enden ist brüchig da ettwan vohn fürsten oder
sonsten Landtherren beambtete sindt , das man selbige mehr , als son¬
sten vohn Jrer Particular persohnen wegen geschähe , an standt Jrer
undt Jnen zu ehren respectiert : Nun geschikht ein solches Jn der
Eydtgnoschafft ebenmässig , aller ohrten undt enden , da ettwan der
hochen oberkheiten Ambtleüt Jn Jren undergebnen , undt angehörigen
landen residieren . Exempli gratia . nur ettwan 2 ohrt zu nambsen
bedter Städten frauwenfeldt undt Baden * , alwoho die schultheissen
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der Städten , als inferiores den Landtvögten Jn allen zusamenkunff-
ten , kilchgengen undt Processionen , den gebührenden Vorzug lassen,
undt nach denselbigen eben auch Jren Nachgesezten ambtleüten Landt-
schreiber etc.

[2 . ] Zu Brembgarten aber ungeachtet der Landtschriber [ der Freien Aem-
ter ] einzig der Jn namen der 7 [reg . ] ohrten [ VIII Alte Orte ausg.
BE] undt des Landtvogts residiert die function verrichtet , Conse¬
quenter einen mehreren respect gegen Jne , als den jenigen ambtleü¬
ten [ in obgenannten Gemeinen Herrschaften ] , da der landtvogt bywes-

, . . 2sendt , erforderte , erzeigt man Jme nit allein nit . . . [ ?] wie an¬
deren ambtleüten , sonders die schultheissen sambt Jren Rahtsherren
undt den dienern selbst Züchen , sich Jn allen Processionen , kilch¬
gengen undt opffern vohr etc . gstalten das nit allein hierdurch den
hochen oberkheiten , als welche eben auch herren deren vohn Bremb¬
garten [ - die in der Grafschaft Baden reg . VIII Alten Orte gemeint
- ] sindt , so wol als andere derglichen Städten (welche ettliche
noch mehrere fryheiten haben als Jene ) kein respect widerfahrt,
sonders mit Verwunderung menigkliches undt sonders der fryen Emb-
tern welche sich zu Zyten bey der einen undt anderen zusammenkunfft
befunden darob bestürzen Endtunehrent welches nit allein auch sogar
der hochen oberkheit zu schlechtem ansehen disser enden , sonders zu
vohrgesezten ambtmans nit geringer verschmächung bei menigklichen
reichen thuet , Jnmassen das es sich dan Jn dem werkh erscheindt das
nebendt Miner er die vohn Jren Burgern schlechtlich respectiert,
undt zu Zyten nit anderst als ein anderer Burger usgeschruwen undt
gehalten wirdt.

[3 . ] D. den 16 . . . . [November ] A 1637 3 habendt die H. [ Schultheiss und
Rat ] der Stadt [Bremgarten ] den LandtSchreiber [ Zurlauben ] , welcher
erst an dis Ambt khumen wahre , uff das Rahthus erfordert Jne mit
unbedektem haupt (da sy sassen undt bedekht wahren ) vohr Jnen ste¬
hen lassen , undt gefragt warumb er verbotten habe , das man keinen
haber mehr nacher Brembgarten füehren solle , begehren es vohn Jme
zu wüssen , dis wahre aber nit allein , lut der Landtohrnung [ von
1636 ] 4 solle man [ das Getreide ] nit bey heüssern uffkauffen.

[4 . ] <P den 12 . . . . [November ] A 1643 undt auch zu vohr habendt die
schultheissen under schidliche mahlen ohne einigen respect den
Landtschriber nur wegen Magten undt diensten pieten lassen - auch
andergstalten Despectiert wie Jn einem Memorial mit B bezeichnet zu
sehen.

[5 . ] 40 : 41 :A wan der Landtschriber nit gredt , undt vilichter ettwan
geschäfften halber nit [ zu ] den processionen undt opffern erschi-
nen , undt den Rahts herren undt Jren dienern nit nachgegangen , ha¬
bendt sy Jne . . . usschryen dörffen , undt der pfarherr [ von Bremgar-



ten , Johann Heinrich Honegger ] selbsten Jme L [ and ] sehriber solches

verwissen undt sagen lassen das nur underlassen damit er den Rahts-

herren nit nachgehen miesse , auch selbiges [ in seinen Predigten]

uff Ca [ n ] zel gebracht ".
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